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Die Europäische Säule Sozialer Rechte (ESSR) wurde am 17. November 2017 beim Sozialgip-

fel in Göteborg durch das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission proklamiert. Sie 

enthält 20 Grundsätze und Rechte, welche Reformen des Arbeitsmarktes und der Sozialsys-

teme in Europa den Weg ebnen sollen. In ihrer Mitteilung „Ein starkes soziales Europa für einen 

gerechten Übergang“ vom 14. Januar 2020 hat die Europäische Kommission angekündigt, An-

fang 2021 einen Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Säule Sozialer Rechte vorzule-

gen. Dem Aktionsplan geht eine Online-Konsultation aller interessierten Akteure voran, welche 

noch bis zum 30. November 2020 andauert. 

 

 
Zusammenfassung 

 

Die deutsche Wirtschaft bekennt sich klar zu 

einer auf fairen Interessenausgleich ausge-

richteten Wirtschaftsordnung und damit 

selbstverständlich auch zur sozialen Dimen-

sion des gemeinsamen Binnenmarktes. Sie 

setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung 

der EU auf Grundlage eines gesunden um-

weltverträglichen Wirtschaftswachstums, 

möglichst hohen Beschäftigungsstands und 

sozialen Ausgleichs ein. Die ESSR ist ein ge-

meinsames politisches Bekenntnis aller Mit-

gliedstaaten der EU zu dieser sozialen Di-

mension, die von den zuständigen Akteuren 

auf regionaler, nationaler und europäischer 

Ebene sowie durch die Sozialpartner für ihren 

autonomen Regulierungsbereich umgesetzt 

wird.  

 

Europas Vielfalt ist seine Stärke. Der Weg zu 

sozialem Fortschritt kann nur auf Grundlage 

wirtschaftlicher Effizienz und Erfolgs im glo-

balen Wettbewerb gelingen. Wir wollen die 

Vielfalt robuster Arbeitsmärkte erhalten und 

Sozialsysteme weiter in den Mitgliedstaaten 

gestalten. Zu Recht stellt die ESSR ausdrück-

lich klar, dass mit ihr „keine Ausweitung der in 

den Verträgen festgelegten Befugnisse und 

Aufgaben der Union“ verbunden ist. Damit ist 

nicht vereinbar, sie als Legitimationsgrund-

lage für immer umfassendere EU-Gesetzge-

bung in der Sozialpolitik zu verwenden. Noch 

weitreichendere und zentralistische EU-Re-

gulierungen mit Eingriffen in klar mitglied-

staatliche Kompetenzen der Sozialpolitik brin-

gen keinen sozialen Fortschritt. Stattdessen 

schwächen sie vielfach Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Unternehmen und damit 

die Grundlage der sozialen Kraft der Wirt-

schaft.   

 

Wie aus ihrer Mitteilung „Ein starkes soziales 

Europa für einen gerechten Übergang“ vom 

14. Januar 2020 hervorgeht, will die EU-Kom-

mission bereits Anfang 2021 einen Aktions-

plan zur Umsetzung der ESSR vorlegen. Zur 

Vorbereitung der Umsetzung hat die EU- 

Kommission eine öffentliche Konsultations-

phase gestartet.  Diese würde ihrem Namen 

allerdings nicht gerecht werden, wenn sie nur 

der Sammlung von Umsetzungsvorschlägen 

dient. Genau das ist aber zu befürchten, da 

die Fragestellung das erwünschte Ergebnis 

vorwegnimmt. Diese Vorgehensweise der 

EU-Kommission widerspricht den Zielen der 
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ESSR selbst. Die EU-Kommission über-

schreitet Kompetenzen und droht die gut 

überlegte Balance der Kompetenzaufteilung 

zwischen Mitgliedstaaten und EU in der Sozi-

alpolitik zu kippen. Die Anmaßung von Kom-

petenzen für die europäische Ebene, die der 

EU-Vertrag ausdrücklich nicht vorsieht, be-

deutet auch Missachtung des Subsidiaritäts-

prinzips, das doch die Vielfalt Europas als 

seine besondere Stärke erhalten und festigen 

soll.  

 

Mit der geplanten Umsetzung der ESSR wer-

den bei den Bürgern Erwartungen geweckt, 

die nicht erfüllt werden können. Zum einen 

hat die EU für viele der 20 Grundprinzipien 

der ESSR keine Gesetzgebungskompetenz, 

zum anderen kann die ESSR keine neuen 

Rechte kreieren. Umsetzungspläne der EU-

Kommission, die rechtlich von den Kompeten-

zen der EU nicht gedeckt sind, konterkarieren 

das Ziel, das Vertrauen der Bürger in die eu-

ropäischen Institutionen und den Integrations-

prozess zu stärken.  

 

Statt weiterer Gesetzgebung auf EU-Ebene 

bedarf es eines engeren Austauschs der 

Kommission mit nationalen Entscheidungs-

trägern, insbesondere den Parlamenten, Re-

gierungen und Sozialpartnern, in den von der 

ESSR umfassten Politikbereichen. Die BDA 

unterstützt daher den Vorschlag von 

BusinessEurope zur Einrichtung eines drei-

gliedrigen beratenden Ausschusses zur Ver-

besserung der Leistung von Arbeitsmärkten 

und Sozialsystemen durch die Europäische 

Kommission. Ein solches Gremium könnte 

auch – ganz im Geist der ESSR als politische 

Willensbekundung – einen wichtigen Beitrag 

leisten, indem es insbesondere der Kompe-

tenzverteilung zwischen EU, Mitgliedstaaten 

und Sozialpartnern Rechnung trägt.  

 

 

Allgemeine Anmerkungen 

 

1. Konsultation zur Umsetzung der ESSR: 

Ergebnisoffenheit gewährleisten, engen 

Austausch der betroffenen Akteure sicher-

stellen 

 

Die Kommission fordert „alle europäischen, 

nationalen, regionalen und lokalen Behörden 

und Partner“ auf, sich in diesem Rahmen 

dazu zu äußern, welche weiteren Maßnah-

men sie für erforderlich erachten, um die 

ESSR zu implementieren. Alternativ besteht 

für die Teilnehmer an der Konsultation auch 

die Möglichkeit, selbst konkrete Verpflichtun-

gen zur Umsetzung der Säule einzugehen.  

 

Es ist äußerst problematisch, dass die Kon-

sultation nicht ergebnisoffen gestaltet ist, son-

dern durch die Fragestellung klar die Rich-

tung der Antworten vorgibt. Es wird nicht 

danach gefragt, ob ein weiteres Festhalten an 

der ESSR und ein Aktionsplan für ihre Umset-

zung überhaupt für sinnvoll erachtet werden. 

Vielmehr zielt die Konsultation nur darauf ab, 

Vorschläge zu sammeln, die dies befürworten 

und nimmt deshalb schon in der Fragestel-

lung das erwünschte Ergebnis der Konsulta-

tion vorweg. Nach Auffassung der BDA soll-

ten europäische und nationale Sozialpartner 

sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten in 

diesem Zusammenhang nicht nur separat 

konsultiert werden, sondern auch im Rahmen 

einer gemeinsamen Anhörung. Schließlich 

betrifft die ESSR die Zuständigkeiten all die-

ser Akteure. Eine enge Abstimmung mit voller 

Transparenz ist somit unabdingbar. 

 

2. Direkte Partizipation der nationalen So-

zialpartner und Regierungen bei der Um-

setzung der ESSR erforderlich  

 

Im Rahmen der Debatte um Sozialpolitik im 

Geiste der ESSR unterstützt die BDA den 

Vorschlag von BusinessEurope zur Einrich-

tung eines dreigliedrigen beratenden Aus-

schusses zur Verbesserung der Leistung von 

Arbeitsmärkten und Sozialsystemen durch 

die Europäische Kommission. Dieser sollte 

aus je einer Vertretung der Regierung, der Ar-

beitgeber und der Gewerkschaften pro Mit-

gliedstaat bestehen. Dadurch würde die di-

rekte Partizipation der nationalen 

Sozialpartner an politischen Entscheidungs-

prozessen der EU in von der ESSR abge-

deckten Politikfeldern wie der Beschäfti-

gungspolitik und dem Sozialschutz 

gewährleistet und der Kompetenzverteilung 

zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und 

den Sozialpartnern in den genannten Berei-

chen Rechnung getragen. Im Rahmen dieser 

engeren Einbindung der Sozialpartner in 
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Überlegungen und Vorhaben auf EU-Ebene 

sollte auch ihre Einbeziehung in die Überle-

gungen für einen möglichen Aktionsplan zur 

Umsetzung der ESSR sichergestellt werden. 

Darüber hinaus könnte der Ausschuss ein Fo-

rum für den regelmäßigen Austausch zu nati-

onalen Politikansätzen bieten und so zum ge-

genseitigen Lernen beitragen.  

 

3. Soziale Dimension über mehr Wettbe-

werbsfähigkeit stärken 

 

Die ESSR ist vor dem Hintergrund der Wirt-

schafts- und Finanzkrise von 2008 entstan-

den und sollte dazu beitragen, dass Armutsri-

siken, u. a. durch Langzeit- und 

Jugendarbeitslosigkeit in weiten Teilen Euro-

pas entgegengewirkt wird. Zudem soll die 

ESSR dazu beitragen, schnellen Veränderun-

gen in unseren Gesellschaften und der Ar-

beitswelt gerecht zu werden. Im Zuge der ak-

tuellen Covid-19-Krise soll die ESSR laut EU-

Kommission zudem auch als „Kompass beim 

Wiederaufbau nach der Pandemie“ dienen 

und eine starke soziale Dimension in Europa 

sicherstellen – nicht zuletzt indem sie „neue 

und wirksamere Rechte für Bürgerinnen und 

Bürger bereitstellt“. Über diese muss aber im 

Wesentlichen der jeweilige Mitgliedstaat 

selbst entscheiden und nicht die EU. 

 

Die soziale Dimension Europas wird von der 

deutschen Wirtschaft unterstützt. Es wäre 

aber völlig verfehlt, sie auf arbeits- und sozi-

alrechtliche Gesetzgebung zu beschränken. 

Die EU-Mitgliedstaaten verfügen bereits 

heute über die weltweit am weitesten entwi-

ckelten Sozialsysteme. Die Bevölkerung der 

EU stellt 7% der Weltbevölkerung dar, sie pro-

duziert 20% des globalen BIP, ihr Anteil an 

den globalen öffentlichen Ausgaben für sozi-

ale Sicherung beträgt 40%.  

 

Bereits heute sind in über 60 EU-Richtlinien 

und EU-Verordnungen soziale Mindeststan-

dards für alle Mitgliedstaaten verpflichtend 

festgelegt. Dieser bestehende europäische 

Sozialstandard ist sehr umfangreich und be-

darf keiner Aufblähung.  Kulturell, historisch 

gewachsene und berechtigte Unterschiede in 

den Sozialsystemen der einzelnen EU-Mit-

gliedstaaten müssen respektiert werden. Sie 

zu missachten oder gar zu negieren wäre 

nicht nur rechtlich unzulässig, sondern würde 

dem Integrationsprozess Akzeptanz und Le-

gitimation nehmen.  

Eine weitere Ausweitung sozialpolitischer Re-

gulierungen u. a. in Form der angestrebten 

europäischen Bestimmungen zu Mindestlöh-

nen oder einer europäischen Arbeitslosen-

rückversicherung stellen das Subsidiaritäts-

prinzip in Frage und sind darüber hinaus auch 

kein geeigneter Beitrag für eine nachhaltige 

Sozialpolitik. Vielmehr drohen diese, die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirt-

schaft nachhaltig zu schwächen. Steigende 

Arbeitskosten, zunehmende bürokratische 

Pflichten und Fehlanreize zur Umsetzung 

dringend notwendiger Struktur- und Arbeits-

marktreformen belasten die Standortattrakti-

vität Europas und gefährden damit auch Ar-

beitsplätze und Wohlstand. Die Ursache für 

z. T. größer werdende Divergenzen in Europa 

ist nicht auf eine unzureichende Sozialpolitik 

bzw. mangelnde soziale Rechte zurückzufüh-

ren, sondern liegt in der unzureichenden Im-

plementierung nationaler Strukturreformen, 

durch die auf den nationalen Arbeitsmärkten 

vorhandene Schwächen hinreichend ange-

gangen werden könnten. Wirtschaftlicher und 

sozialer Fortschritt müssen Hand in Hand ge-

hen, denn ein sozial starkes Europa ist nur auf 

Grundlage wirtschaftlichen Erfolgs finanzier-

bar und realisierbar. 

 

Die stete Bezugnahme der Kommission auf 

die ESSR in fast allen Legislativvorschlägen 

im sozialpolitischen Bereich seit ihrer Prokla-

mation zeigt, dass Subsidiarität nicht beachtet 

wird, sondern die Kommission die ESSR als 

Grundlage für ihr sozialpolitisches Arbeitspro-

gramm versteht.  

 

4. Kompetenzaufteilung zwischen europä-

ischer und nationaler Ebene garantieren  

 

Im Kommissionsverständnis der Säule Sozia-

ler Rechte werden europäische und nationale 

Kompetenzen unzulässig vermischt und Fra-

gestellungen, für die die Europäische Union 

keine Kompetenz hat, für die europäische 

Ebene beansprucht. Beispielsweise ver-

spricht die ESSR in Punkt 14 (Mindestein-

kommen) „jeder Person […] in jedem Lebens-

abschnitt, das Recht auf angemessene 

Mindesteinkommensleistung“. Die „Nutzung“ 
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dieser Klausel für einen Rechtsakt auf EU-

Ebene ist Ausdruck einer Kompetenzanma-

ßung. Durch die Säule selbst können keine 

neuen „Rechte“ kreiert werden noch das Kre-

ationsrecht auf die EU übertragen werden. 

Darüber hinaus werden Erwartungen er-

weckt, die nicht erfüllt werden können. Das 

Ziel der EU, über die Säule das Vertrauen der 

Bürger in die europäischen Institutionen wie-

der zu stärken, wird damit konterkariert. Euro-

päische Versprechungen, die – wenn über-

haupt – nur auf nationaler Ebene realisiert 

werden können, schwächen den europäi-

schen Integrationsprozess. 

 

Der Aktionsplan der EU-Kommission muss 

unbedingt das in den Europäischen Verträgen 

verankerte Subsidiaritätsprinzip respektieren 

und diesem gerecht werden. Genau aus die-

sem Grund wurde auf Betreiben der Mitglied-

staaten der ESSR eine Präambel vorange-

stellt, welche in Absatz 17 explizit den 

Respekt der „Vielfalt der nationalen Systeme 

einschließlich der Rolle der Sozialpartner“ 

einfordert und in Absatz 19 die Wahrung der 

nationalen Identitäten der Mitgliedstaaten be-

tont. Zudem wird in Absatz 18 klargestellt, 

dass die ESSR „keine Ausweitung der in den 

Verträgen festgelegten Befugnisse und Auf-

gaben der Union mit sich bringt“.   

 

5. Autonomie der Sozialpartner achten 

 

Selbstverständlich teilen die Sozialpartner die 

in der Säule genannte Zielsetzung, auf „die 

nachhaltige Entwicklung Europas auf der 

Grundlage eines ausgewogenen Wirtschafts-

wachstums und von Preisstabilität, eine in ho-

hem Maße wettbewerbsfähige soziale Markt-

wirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 

sozialen Fortschritt abzielt, und ein hohes 

Maß an Umweltschutz und Verbesserung der 

Umweltqualität hinzuwirken“. Sie selbst leis-

ten einen aktiven Beitrag zur Erreichung die-

ser Zielsetzung, indem sie sich auf betriebli-

cher, sektoraler, regionaler, nationaler und 

europäischer Ebene einbringen. Es ist inak-

zeptabel, dass die EU-Kommission die Sozi-

alpartner dazu auffordert, „sich zu ihren eige-

nen konkreten Verpflichtungen im Hinblick auf 

die Umsetzung der Säule zu bekennen“. Die 

europäischen Arbeitgeber haben der ESSR 

nie zugestimmt und auch Anregungen der So-

zialpartner werden nur bedingt in der ESSR 

reflektiert.  

 

 

Inhaltliche Bewertung der ESSR  

 

Kapitel I: Chancengleichheit und Arbeits-

marktzugang 

 

1. „Allgemeine und berufliche Bildung und 

lebenslanges Lernen“: Es ist richtig, dass 

Bildungssysteme stärker auf die Bedürfnisse 

des Arbeitsmarkts und der Gesellschaft aus-

gerichtet werden müssen. Dabei ist eine qua-

litativ hochwertige und inklusive Bildung wich-

tig. Die Forderung eines „generellen Rechts“ 

legt jedoch einen rechtlichen Anspruch auf 

Bildungserfolg nahe, der, anders als der Zu-

gang zu Bildungsmaßnahmen nicht garantiert 

werden kann. Wichtig ist ebenfalls, dass le-

benslanges Lernen bzw. der Zugang zu 

Grundfertigkeiten und Schlüsselkompeten-

zen ermöglicht werden muss, die an die Be-

dürfnisse des Arbeitsmarkts anzupassen 

sind. Diesbezügliche Vorgaben liegen jedoch 

nach Art. 6 AEUV in der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten.  

 

2. „Gleichstellung der Geschlechter“: Die 

Idee des Grundprinzips zur Gleichstellung der 

Geschlechter ist zu unterstützen. Legislative 

Maßnahmen zu verpflichtender Lohntranspa-

renz, wie dies in der am 5. März 2020 von der 

EU-Kommission vorgelegten Gleichstellungs-

strategie angekündigt wird, sind hingegen 

nicht zielführend und verkürzt. Frauen und 

Männer zeigen noch immer ein sehr unter-

schiedliches Berufswahl- und Erwerbsverhal-

ten, was sich auf Karriere und Einkommen 

auswirkt. Deshalb ist das Durchschnittsgehalt 

aller Frauen geringer als das aller Männer. 

Dieser sog. unbereinigte Entgeltunterschied 

von 20 % in Deutschland reduziert sich nach 

Abzug struktureller Ursachen, z. B. Bran-

chenwahl und Arbeitszeit sowie der Berück-

sichtigung familienbedingter Erwerbsunter-

brechungen allerdings auf rd. 6 %. 

Tatsächlich verfügt Deutschland damit über 

eine der niedrigsten bereinigten Lohnlücken 

in Europa. Keinesfalls sollte dieser statisti-

sche Wert mit einer Diskriminierung in Unter-

nehmen gleichgesetzt werden. Vielmehr 
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muss es gelingen, dass sich das Erwerbsver-

halten von Frauen und Männern stärker an-

gleicht. Dafür sind insbesondere ein Ausbau 

einer hochwertigen, bedarfsgerechten und 

bezahlbaren Ganztagskinderbetreuung und 

Ganztagsschulen sowie eine klischeefreie 

Berufs- und Studienorientierung für mehr 

Frauen in technischen Branchen und mehr 

Männern in sozialen Berufen nötig.  

 

3. „Chancengleichheit“: In Deutschland 

wird Chancengleichheit bereits verfassungs-

rechtlich in Art. 3 GG und vielfach einfachge-

setzlich (z. B. im Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz) geschützt. Zu unterstützen ist 

ein von der Kommission vorgeschlagener 

Austausch sowie eine Stärkung des unter-

nehmensorientierten Diversity Managements. 

Die Unternehmen ergreifen bereits heute viel-

fältige Maßnahmen, um für Vielfalt zu sensi-

bilisieren und diese nachhaltig zu fördern. 

Überregulierung behindert jedoch solche frei-

willigen Maßnahmen. Die Förderung bislang 

unterrepräsentierter Gruppen sollte daher al-

lein über die Verbreitung guter Beispiele vo-

rangebracht werden. Nicht zuletzt haben rund 

3.400 Unternehmen und Institutionen die 

Charta der Vielfalt unterzeichnet, das größte 

und erfolgreichste Netzwerk seiner Art.  

 

4. „Aktive Unterstützung für Beschäfti-

gung“: In Deutschland haben Arbeitslose 

umfassende Rechte auf Unterstützung bei 

der Arbeitssuche, Fortbildung und Umschu-

lung. Insbesondere die Frage, in welcher 

Form und durch welche Institution Beschäf-

tigte Beratung, Unterstützung und Förderung 

erhalten sollen, müssen die Mitgliedstaaten 

selbst beantworten. Dies liegt nicht in der 

Kompetenz der EU. Das Ziel der EU, dass alle 

Menschen unter 25 Jahren – ob beim Arbeits-

amt gemeldet oder nicht – innerhalb von vier 

Monaten nach Abschluss ihrer Ausbildung o-

der nachdem sie arbeitslos geworden sind, 

ein konkretes und qualitativ hochwertiges An-

gebot erhalten, ist bereits in der aus der Emp-

fehlung des Rates von 2013 hervorgegangen 

Jugendgarantie enthalten und somit nicht 

neu. Ein Rechtsanspruch für Jugendliche auf 

einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz wird 

kaum zum Abbau der teilweise hohen Ju-

gendarbeitslosigkeit in der EU beitragen. Er 

suggeriert fälschlicherweise, dass nachhal-

tige Arbeits- und Ausbildungsplätze per Ge-

setz geschaffen werden können. Der Jugend-

arbeitslosigkeit kann nur durch nachhaltige 

Strukturreformen der Arbeitsmärkte und Bil-

dungssysteme entgegengewirkt werden. 

Gleichzeitig muss die Ausbildung durch Ver-

zahnung von Theorie und Praxis an den Be-

darf des Arbeitsmarkts angepasst werden.  

 

 

Kapitel II: Faire Arbeitsmarktbedingungen 

 

5. „Sichere und anpassungsfähige Be-

schäftigung“: Mit der geforderten Auswei-

tung des sachlichen Geltungsbereichs des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes beim Zugang 

zur gesetzlichen Sozialversicherung greift die 

EU-Kommission in die Kompetenzen der Mit-

gliedstaaten ein. Die Zuständigkeit für die 

Festlegung der Beschäftigungs- und Sozial-

politik liegt jedoch gemäß Art. 4 und 

154 AEUV vorrangig bei den Mitgliedstaaten. 

Die bereits erreichten EU-Mindestnormen zu 

flexiblen Beschäftigungsformen bieten 

Schutz, der vom Gemeinschaftsrecht ausge-

hen kann und darf. Positiv ist, dass die EU 

den Flexicurity-Ansatz anerkennt, damit Ar-

beitgeber in der Lage sind, sich an schnell 

verändernde wirtschaftliche Rahmenbedin-

gungen anzupassen. Eine Unterscheidung in 

„typische“ und „atypische“ Beschäftigungs-

verhältnisse mit der Konnotation Gut und 

Schlecht ist eine gefährliche Fehlorientierung. 

Sämtliche Formen flexibler Beschäftigungs-

formen sind für einen funktionierenden Ar-

beitsmarkt unerlässlich. Zu Unrecht werden 

flexiblere Arbeitsformen als schlecht und pre-

kär diffamiert. Das größte Armutsrisiko ist die 

Arbeitslosigkeit, nicht aber flexible Beschäfti-

gungsformen wie befristete Arbeitsverhält-

nisse, Teilzeit und Zeitarbeit. Sie verhindern 

vielmehr durch erleichterten (Wieder-) Ein-

stieg Arbeitslosigkeit. Und oftmals unterstüt-

zen solche Arbeitsformen ganz im Interesse 

von Beschäftigten die bessere Vereinbarkeit 

von Privatleben und Beruf.  

 

In Deutschland dürfen laut §§ 4, 5 Teilzeit- 

und Befristungsgesetz, mit dem die entspre-

chenden EU-Richtlinien umgesetzt wurden, 

Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruch-
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nahme ihrer im Teilzeit- und Befristungsge-

setz niedergelegten Rechte benachteiligt wer-

den. Das in Punkt 5 der Säule eingeforderte 

„Recht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer auf faire und gleiche Behandlung im Hin-

blick auf Arbeitsbedingungen sowie den Zu-

gang zu sozialem Schutz und Fortbildung 

ungeachtet der Art und Dauer des Beschäfti-

gungsverhältnisses“ ist in Deutschland somit 

ohnehin gegeben. Dass der Übergang zu un-

befristeter Beschäftigung gefördert werden 

soll, ist richtig. Dennoch sind flexible Beschäf-

tigungsformen notwendig, um bspw. familien-

bedingte Arbeitsausfälle (befristete Elternzeit) 

aufzufangen.  

 

Insbesondere im Hinblick auf Beschäftigun-

gen in Teilzeit bleibt unerwähnt, dass viele Ar-

beitnehmer sich ganz bewusst für eine fle-

xible Beschäftigungsform, beispielsweise aus 

Gründen der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, entscheiden. Unterstrichen werden 

muss gerade im Hinblick auf bessere Verein-

barkeit von Beruf und Familie, dass der Anteil 

derjenigen Beschäftigten, die freiwillig einer 

Teilzeit- statt einer Vollzeittätigkeit nachge-

hen, in Deutschland von 77 % im Jahr 2008 

auf zuletzt rund 90 % gestiegen ist (Statisti-

sches Bundesamt, 2020). Mindeststandards 

für alle Beschäftigungsverhältnisse verken-

nen diese Entwicklung und dienen nicht den 

wirklichen Wünschen und Interessen der Be-

schäftigten.  

 

6. „Löhne und Gehälter“: Die Tarifautono-

mie in Deutschland ist in Art. 9 III GG verfas-

sungsrechtlich verankert und durch das Tarif-

vertragsgesetz ausgestaltet. Für die Stabilität 

der Sozialen Marktwirtschaft ist die autonome 

Vereinbarung der Tariflöhne essenziell. Die 

EU erkennt richtigerweise die Bedeutung der 

Tarifautonomie und die Rolle der Tarifpartner 

bei der Entgeltfindung an. Nichtsdestotrotz 

werden mit dem Versprechen einer angemes-

senen Mindesteinkommensleistung (s. 14. 

„Mindesteinkommen“) Erwartungen geweckt, 

die nicht eingehalten werden können. Ihr sind 

nach Art. 153 Abs. V AEUV Kompetenzen im 

Bereich des Arbeitsentgelts ausdrücklich ver-

wehrt. In diesem Kontext ist die aktuelle Initi-

ative der EU-Kommission, eine europäische 

Regulierung für Mindestlöhne einzuführen, in-

akzeptabel. 

7. „Informationen über Beschäftigungsbe-

dingungen und Kündigungsschutz“: Ar-

beitnehmerrechte und Kündigungsschutz 

sind in Deutschland insbesondere im Kündi-

gungsschutzrecht umfassend geregelt und 

entsprechen Wortlaut und Geist der ESSR 

und gehen sogar noch darüber hinaus. Wei-

tere europäische Initiativen sind nicht zielfüh-

rend und unterliegen gemäß den Art. 4 und 

153 AEUV in erster Linie der Kompetenz der 

Mitgliedstaaten. Der EU steht lediglich eine 

ergänzende und unterstützende Funktion zu.  

 

8. „Sozialer Dialog und Einbeziehung der 

Beschäftigten“: Es ist erfreulich, dass in der 

Säule ein zusätzliches Prinzip zur Förderung 

des Kapazitätsaufbaus der Sozialpartner auf-

genommen und damit die Wichtigkeit des 

Art. 152 AEUV unterstrichen wurde. Richtig 

ist auch, dass diese Anstrengungen von den 

öffentlichen Institutionen „unter Achtung der 

Autonomie der Sozialpartner“ unterstützt wer-

den sollen. Allerdings liegt der Fokus der ers-

ten beiden Grundprinzipien zu stark auf der 

Kapazität der Sozialpartner Kollektivverträge 

abzuschließen und reflektiert nicht ausrei-

chend den Trend in vielen industriellen Bezie-

hungen hin zu einer stärkeren Dezentralisie-

rung. Jedoch muss auch in Zukunft stärker 

darauf geachtet werden, dass die Rolle der 

Sozialpartner über eine Anhörung hinaus-

geht. In vielen EU-Mitgliedstaaten entwerfen 

und implementieren Sozialpartner eigenstän-

dig beschäftigungs- und sozialpolitische Maß-

nahmen.  

 

9. „Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-

ben“: Anspruch auf bezahlte Auszeit haben 

in Deutschland nach § 1 des Beurlaubungs-

gesetzes Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer in Teilzeit wie Vollzeit und Beschäftigte in 

Befristung wie in Festanstellung gleicherma-

ßen. Ein Recht auf bezahlte Elternzeit wurde 

in § 2 des Gesetzes zum Elterngeld und zur 

Elternzeit verankert. § 1 des Arbeitszeitgeset-

zes begrüßt ausdrücklich flexible Arbeitszeit-

regelungen. Deutschland bietet zudem be-

reits mit Mutterschutz, sowie weiteren 

Ansprüchen wie dem Anspruch auf Pflege-

zeit, Familienpflegezeit oder Sterbebeglei-

tung, vielfältige Instrumente zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. Bereits die Richtlinie 
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der EU 2019/1158 zur Vereinbarkeit von Be-

ruf und Privatleben stellt infolge der hohen na-

tionalen Regelungsdichte lediglich einen ge-

ringen Mehrwert dar. Weitere EU-

Regelungen sind daher nicht nötig. Vielmehr 

sollten die tradierten Rollen- und Familienbil-

der aufgebrochen und eine partnerschaftliche 

Aufteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit 

vorangetrieben werden. 

 

10. „Gesundes, sicheres und geeignetes 

Arbeitsumfeld und Datenschutz“: Es ist 

sehr zu begrüßen, dass die EU von tendenzi-

ösen Aussagen zu „weniger stabilen Beschäf-

tigungsverhältnissen“ und damit einherge-

henden Herausforderungen im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz Abstand genommen hat. 

Die Forderung eines hohen Gesundheits-

schutz- und Sicherheitsniveau bei der Arbeit 

ist grundsätzlich nach den §§ 1 und 3 des Ar-

beitsschutzgesetzes nachvollziehbar und in 

Deutschland gewährleistet. Eine lange Teil-

nahme am Arbeitsmarkt ist angesichts des 

demografischen Wandels zu befürworten. 

Unklar ist noch immer, was mit einem „Recht 

auf ein Arbeitsumfeld, das den beruflichen 

Bedürfnissen entspricht“, gemeint ist.  

 

 

Kapitel III: Sozialschutz und soziale Inklu-

sion 

 

11. „Betreuung und Unterstützung von 

Kindern“: Die Aussagen, dass der Zugang 

zu hochwertiger und erschwinglicher Kinder-

betreuung gewährleistet werden muss, um 

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf für Eltern herzustellen, ist zu begrüßen 

und richtig. Es ist zu ergänzen, dass diese Be-

treuung auch bedarfsgerecht sein muss. Für 

eine umfangreiche Erwerbstätigkeit, insbe-

sondere für Alleinerziehende oder Arbeitssu-

chende, ist eine Betreuung außerhalb bisher 

üblicher Zeiten essenziell.  

 

12. „Sozialschutz“: Die EU überschreitet 

schlichtweg ihre Kompetenzen, wenn sie ein 

„Recht“ auf „Ersatzeinkommen zur Erhaltung 

des Lebensstandards“ für alle Arbeitnehmer 

und ggf. auch Selbständige einführen sowie 

den Zugang zum Sozialschutz auf Selbstän-

dige erweitern will. Mit der am 5. Dezem-

ber 2019 in Kraft getretenen Ratsempfehlung 

zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitneh-

mer und Selbstständige wurde zwar von einer 

rechtsverbindlichen Richtlinie abgesehen, 

nichtsdestotrotz sieht diese Empfehlung ei-

nen strikten Überwachungsrahmen für die 

Umsetzung vor. Die BDA weist ausdrücklich 

darauf hin, dass diese Empfehlung nicht als 

Einfallstor für weitere Initiativen in diesem Be-

reich genutzt werden darf. Die Kompetenz der 

Mitgliedstaaten in der europäischen Sozialpo-

litik ist klar in Art. 4, 151 und 153 AEUV gere-

gelt und muss beachtet werden. Die Mitglied-

staaten haben sehr unterschiedliche 

Sozialsysteme und können am besten beur-

teilen, nach welchem System Schutz gewährt 

wird und ob dieser ausreichend ist.  

 

13. „Leistungen bei Arbeitslosigkeit“: Zu 

Recht wird in der Präambel der ESSR betont, 

dass jeder Mitgliedstaat die Befugnis behält, 

die Grundprinzipien seines Systems der sozi-

alen Sicherheit festzulegen. Hierbei muss es 

auch bleiben. Es darf nicht durch die Hintertür 

über die Grundprinzipien bzw. damit verbun-

dene Umsetzungsmaßnahmen in diese Be-

fugnis eingegriffen werden. Außerdem ent-

sprechen in Deutschland die Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit bereits jetzt den in der ESSR 

genannten Prinzipien. 

 

14. „Mindesteinkommen“: Die Aussage, 

dass nur „denjenigen, die nicht über ausrei-

chende Mittel […] verfügen, ein Mindestein-

kommen in geeigneter Höhe“ gewährt werden 

sollte, ist zu begrüßen, da damit der Forde-

rung nach einem bedingungslosen Grundein-

kommen eine Absage erteilt wird. Auch ist es 

richtig, dass die Gewährleistung eines Min-

desteinkommens mit Anreizen „zur (Wieder-) 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt“ geknüpft 

wird. Sehr kritisch ist allerdings die Aussage 

zu sehen, dass mit der Säule für „jede Person 

[…] das Recht auf angemessene Mindestein-

kommensleistungen“ festgesetzt wird. Weder 

wird dafür in den Verträgen eine Zuständig-

keit der EU begründet noch statuiert eine 

Empfehlung ein Recht. Richtig ist, dass Ar-

beitsanreize gesetzt werden und Leistungs-

empfänger nicht im Transferleistungsbezug 

gefangen bleiben dürfen. Eine Verpflichtung 

zur Absicherung über das Existenzminimum 

hinaus ist abzulehnen. Dies gilt insbesondere 
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auch für die aktuelle Initiative der EU-Kom-

mission zu Mindestlöhnen. Diese widerspricht 

dem Subsidiaritätsgrundsatz und würde zu-

dem keine Verbesserung der wirtschaftlichen 

Bedingungen sowie der damit verbundenen 

Leistungsfähigkeit der Sozial- und Arbeits-

marktpolitik in den Mitgliedstaaten bewirken. 

Nicht zuletzt würde damit der Zugang zum Ar-

beitsmarkt für Langzeitarbeitslose, Gering-

qualifizierte und Menschen mit Vermittlungs-

hindernissen erschwert. 

 

15. „Alterseinkünfte und Ruhegehälter“: 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber brauchen be-

züglich des gesetzlichen Ruhestandsalters 

Verlässlichkeit und Planbarkeit. Um ange-

messene Einkommen im Alter zu sichern, hat 

der deutsche Gesetzgeber u. a. ein eigen-

ständiges Sicherungsnetz für die gesamte 

Wohnbevölkerung geschaffen. Die Leistun-

gen der „Grundsicherung im Alter“ werden bei 

Bedürftigkeit geleistet und durch Steuern fi-

nanziert. In Deutschland werden zudem 

schon seit langem Beschäftigungsunterbre-

chungen wegen Kindererziehung und Pflege 

ausreichend rentenrechtlich anerkannt.  

 

16. „Gesundheitsversorgung“: Das Ziel ei-

ner rechtzeitigen, hochwertigen und bezahl-

baren Gesundheitsvorsorge und Heilbehand-

lung ist wünschenswert. Damit diese aber 

nicht nur für den Einzelnen sondern auch für 

die Beitragszahler insgesamt dauerhaft finan-

zierbar bleiben, müssen die Leistungen der 

Krankenversicherung auf eine Basissiche-

rung konzentriert werden, die die medizinisch 

notwendige Versorgung sichert und primär 

solche Leistungen absichert, die den Einzel-

nen finanziell überfordern würden. Richtig ist 

der Hinweis, dass die Mitgliedstaaten mit Ver-

weis auf Art. 6 AEUV für die Definition ihrer 

Gesundheitspolitik sowie für die Organisation 

und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten 

und ärztlicher Behandlung zuständig sind.  

 

17. „Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen“: In Deutschland ist eine Sicherung 

des Existenzminimums von Menschen mit 

und ohne Behinderung selbstverständlich. 

Zudem gibt es Unterstützung und Beihilfen 

vom Bund, von den Ländern und von den So-

zialversicherungsträgern für die Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen. Auch beste-

hen Möglichkeiten, den Arbeitsplatz und das 

Arbeitsumfeld individuell anzupassen. Zu-

ständig für rechtliche Maßnahmen zur Ver-

besserung der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen sind im Wesentlichen die Mit-

gliedstaaten. Die EU-Richtlinie 2019/882 

über die Barrierefreiheitsanforderungen ist 

aufgrund neuer vergaberechtlicher Regulie-

rungen kritisch zu bewerten. 

 

18. „Langzeitpflege“: Der allgemeine An-

spruch auf bezahlbare und hochwertige Lang-

zeitpflege muss unbedingt auch den Aspekt 

der nachhaltigen Finanzierung insbesondere 

auch im Sinne der Generationengerechtigkeit 

berücksichtigen. Beispielsweise dürfen in 

Deutschland im Interesse der langfristigen Fi-

nanzierbarkeit der Pflegeversicherung zu-

künftig nicht mehr alle Kostensteigerungen 

nur durch steigende Beitragssätze finanziert 

werden, da die Belastung jüngerer Generati-

onen mit Abgaben sonst nicht mehr verant-

wortbar wäre. Die Pflegebedürftigen und ihre 

Angehörigen sollten selbst entscheiden, wel-

che Versorgungsform (Angehörige/ambu-

lant/stationär) den jeweiligen Anforderungen 

am besten gerecht wird.  

 

19. „Wohnraum und Hilfe für Wohnungs-

lose“: Für ausreichend bezahlbaren Wohn-

raum ist in erster Linie, insbesondere auch in 

Deutschland, eine Verbesserung der Rah-

menbedingungen für den Wohnungsbau not-

wendig. Hierfür bedarf es zügiger Planungs- 

und Genehmigungsverfahren. 

 

20. „Zugang zu essenziellen Dienstleistun-

gen“: Das hohe Niveau an öffentlicher Infra-

struktur in Europa, sei es der Zugang zu Bil-

dung, die Verkehrsinfrastruktur, Energie, Post 

oder digitale Kommunikation, gilt als ein ent-

scheidender Wettbewerbsvorteil der EU ge-

genüber anderen Wirtschaftsräumen. Die eu-

ropäische Politik sieht sich deshalb zu Recht 

in der Verantwortung, diese essenziellen 

Dienstleistungen mit den Mitgliedstaaten für 

den gesamten Binnenmarkt auszubauen und 

somit das Gemeinwohl in der EU zu sichern.
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berverbände  
Europäische Union und Internationale So-
zialpolitik  
T +49 30 2033-1900  
europa@arbeitgeber.de 
 

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der 

gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit 

rund 20 Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft 

in Arbeitgeberverbänden verbunden. 
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